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MELCHIOR – ABSCHIEBUNGSHAFT – KOMMENTAR 
ANHANG: Entscheidungen im Volltext 
 
Oberlandesgericht Düsseldorf 
Beschluss vom 01. Juni 2007 
- I-3 Wx 109/07 – 
 
Zur Anhörung des Ehepartners 
 
Zitierweise: OLG Düsseldorf v. 01.06.2007 bei Melchior, Abschiebungshaft, An-
hang 

 
Wortlaut der Entscheidung 
    

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF 
BESCHLUSS 

 
I-3 Wx 109/07 
14 T 7/07 LG Duisburg 
10 XIV 525/B AG Oberhausen 
 

In dem Freiheitsentziehungsverfahren 
 
betreffend …………………. 
 
hat der 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf auf die so-
fortige weitere Beschwerde des Betroffenen gegen den Beschluss 
der 14. Zivilkammer des Landgerichts Duisburg vom 26.04.2007 un-
ter Mitwirkung …………….. 
 
am 01.06.2007 
 
b e s c h l o s s e n : 
 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und die Sa-
che zur weiteren Behandlung und Entscheidung an das Land-
gericht zurückverwiesen, dem auch die Entscheidung über die 
Kosten der 3. Instanz vorbehalten bleibt. 
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G r ü n d e 

 
I. 

 
Das Amtsgericht hat auf Antrag des Antragstellers am 30.03.2007 
gegen den Betroffenen Abschiebungshaft von längstens 3 Monaten 
angeordnet.  
 
Die hiergegen eingelegte sofortige Beschwerde hat das Landgericht 
zurückgewiesen. Mit der sofortigen weiteren Beschwerde macht der 
Betroffene insbesondere geltend, dass die gebotene Anhörung sei-
ner Ehefrau unterblieben ist.  
 

II. 
 
Das zulässige Rechtsmittel hat insofern Erfolg, als die Sache an das 
Landgericht zurückzuverweisen war, weil ein Rechtsfehler (§ 27 
FGG) vorliegt, auf dem die angefochtene Entscheidung beruhen 
kann. 
 
Die Kammer hat zur Begründung ihrer Entscheidung ausgeführt, es 
lägen die Haftgründe aus § 62 Abs. 2 Nr. 1, 4 und 5 AufthG vor. § 62 
Abs. 2 S. 4 AufthG stehe der Aufrechterhaltung der Abschiebungs-
haft nicht entgegen. Der Betroffene sei türkischer Staatsbürger; für 
die Richtigkeit seiner Behauptung, Libanese zu sein, lägen keinerlei 
Anhaltspunkte vor. Die familiäre Lebensgemeinschaft mit Ehefrau 
und Kindern des Betroffenen könne auch in der Türkei verwirklicht 
werden. 
 
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gründe der angefoch-
tenen Entscheidung verwiesen. 
 
Aus Rechtsgründen zu beanstanden ist, dass das Landgericht ent-
gegen der zwingenden Verfahrensvorschrift des § 5 Abs. 3 S. 2 
FEVG (vgl. dazu Senat InfAuslR 1995, 208; BayObLG InfAuslR 
2001, 174; OLG München v. 25.10.2006 – 34 Wx 120/06, zitiert 
nach Melchior, Abschiebungshaft, Anhang) die Ehefrau des Betrof-
fenen nicht angehört hat – nachdem schon das Amtsgericht die An-
hörung der Ehefrau unterlassen hatte. Nach dieser Bestimmung bie-
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tet die Verwirklichung des Haftgrundes aus § 62 Abs. 2 Nr. 1 AufthG 
keine Grundlage mehr für die Anordnung der Abschiebungshaft, 
wenn der Ausländer die aufgrund seiner illegalen Einreise beste-
hende Vermutung, er werde sich der Abschiebung entziehen, glaub-
haft widerlegt. Besonderes Gewicht kann insoweit sozialen Bindun-
gen des Betroffenen zukommen (BayObLG a.a.O.; OLG Düsseldorf 
a.a.O.). Dass Art und Intensität der familiären Bindung für die Ent-
scheidung eines ausreisepflichtigen Ausländers, sich seiner Ab-
schiebung durch Untertauchen zu entziehen, von Bedeutung sind, 
liegt auf der Hand. Das gesetzliche Gebot der Anhörung erschöpft 
sich im übrigen nicht in der bloßen Garantie rechtlichen Gehörs, 
sondern soll darüber hinaus im Sinne der Gewährleistung eines 
Mindeststandards der nach § 12 FGG gebotenen Sachaufklärung si-
cherstellen, dass über eine Freiheitsentziehung nicht ohne einen 
persönlichen Eindruck von dem hierdurch unmittelbar Betroffenen 
entschieden wird. 
 
Über den Prozesskostenhilfeantrag des Betroffenen wird gesondert 
entschieden werden. 
 
Diesseits in das Internet eingestellt im September 2007. 
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